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Geset-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Stagten,

 No. 21.

(No. 565.) Inttruktion für die außerordentlichen Regierungsbevollmächtigten bei den Uni-

versitaten. Bom 1ten November 1819.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen c. .

wollen in Gemäßheit des Beschlusses Art. 2. &amp;. I. im Protokoll der

Deutschen Bundesversammlung vom 20sten September d. J., dessen Anwen-
dung Wir hiermit auch auf die Universität in Königsberg ausdehnen, und
Unserer denselben aufnehmenden Verordnung vom 18#t#en Oktober d. J., über

die Obliegenheiten und Verhälrnisse der für Unsere Universitäten ernannten anßer-

ordentlichen Regierungsbevollmächtigren, Nachfolgendes anordnen und festsetzen.
I.

Da gedachtem Beschlusse zufolge der Regierungsbevollmächtigten erste
Bestimmung ist, über die strengste Vollziehung der Gestehenden Gesetze und

Disziplinarvorschriften zu wachen, so wird ihnen
1) die sorgfaltigste Aufmerksamkeit auf die Befolgung dieser Gesetze und

Vorschriften, darunter besonders, mit Beziehung auf Art. 2. F. 3. des er-

wähnten Beschlusses, der Gesetze gegen geheime oder nicht autorisirte Ver-
bindungen auf den Universitäten zur Pflicht gemacht.

2) Um sie in Stand zu setzen dieser Pflicht zu genügen, sollen ihnen
nicht nur alle zur Kunde der Rektoren und Senate, oder der Universttäts-

gerichte gelangten Oieziplinarereignisse ohne Ausnahme von diesen Behörden
bekannt gemacht werden, sondern es sind auch die Polizeibehörden verpflichtet,

jeden zu ihrer Kenntniß gekommenen, das Betragen des akademischen Per-
sonals überhaupt betreffenden Fall, den Regierungsbevollmächtigten anzuzei-
gen, unabhängig von der Anzeige, die sie über Sachen der Art den Univer-

stlärsgerichren und andern kompetenten Behörden, zu erstalten haben. Ueber-
dem müssen die Regierungsbevollmächtigten selbst alles anwenden, sich in einer

so genauen und vollständigen Kenntniß des ganzen Lebens und Treibens der

Universitkten zu erhalten, daß sie im Stande sind, sowohl zweckmäßig und
Jahrgans 1819. Oo tref-
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treffend, wenn es nothig ist, darauf einzuwirken, als auch jederzeit befrie-
digende Rechenschaft daruber zu geben.

3) Sie sind verpflichtet, auf alle zu ihrer Kenntniß gelangten und den

akademischen Behörden entgangenen oder von diesen nicht genugsam beachteten

Fälle, dieselben aufmerksam zu machen und zu ihrer Untersuchung aufzufordern.

4 Der Universitätsrichter ist ihnen allein untergeordnet, und ihnen
stehtinFällen der akademischen Disziplin und Rechtspflegein Disziplinarsachen,

wo zwischen jenem und dem Rektor oder Senate Verschiedenheit der Meinun-

gen obwaltel und das Reglement für die Verwaltung der akademischen Ge-

richtsbarkeit auf ihre Entscheidung verweiset, die Entscheidung zu. Gleich-
falls entscheiden sie, wenn in polizeilichen die Universität bekreffenden Fällen
die akademische Behbrde und die Ortspolizei nicht übereintimmen.

5) Sie erhalten das Recht, sowohl sämmtlichen von den Universitäts-

bebörden vorzunehmendenJurisdiftions= und O#5:plinarverhandlungen, als
auch den Senateversammb#gen beizuwohnen, und wo sie eine Berichtigung

oder Vervollstcudigung des Verfahrens für nölhig halten, diese zu veranlassen.
Luch sind sie befugt, außerordentliche Senatsversammlungen durch die Rek-
toren zu veranstalten. 6

6) Die Entscheidungen der akademischen Gerichte in Disziplinarsachen,
sollen ihnen vor deren Vollziehung vorgelegt werden, und sie haben durch

Beischrift ihres Namens ihre Zustimmung zu demselben zu bezeugen. Ihnen
wird das Recht beigelegt, in Fällen, wo sie gegen die Meinung der gedach-

ten Behörden eine ernstlichere Ahndung für nöthig erachten, auf diese ber
dem vorgeordneten Ministerio anzutragen.

7) Sie werden berechtigt, wenn die Universitärsbehörden ihren Auf-

sorderungen zu Untersuchung gewisser Fälle nicht gleich nachkommen, oder
lassig dabei verfahren und ihrem Anmahnen nicht Folge leisten, sogleich dazu
einen Kommissarius aus den Ortsgerichten zu regquiriren, welcher sich der

Sache mit Beobachtung der akademischen Vorschriflen zu unterziehen hat.
Ueber Fälle der Art mussen sie sogleich an dat vorgeordnete Ministerium be-

richten und dieses muß die Universttärsbehörden zur Verantworkung ziehen.

8) Sie werden berechtigt erforderlichen Falls gemischte Untersuchungs-
Kommissionen aus den akademischen Behörden und der Polizei unter ihren

Vorsitz zu ernennen.

0) Alle Rekurse gegen Urtheile der akademischen Behörden gehen
durch sie und mit ihrem Gutachten begleiter an das vorgeordnete Ministerium.

lo) Sie kontrolliren die Vollziehung der Strafen und müssen nament-

lich darauf sehen, daß Relegirte durch die Polizei gleich aus der Stadt ent-

fernt werden, und sich in einem vier Meilen von derselben abstehenden Um-

kreise nicht aufhalten.

II) Bei



11) Bei allen Gelegenheiten, wo erhebliche Unordnungen der Studi-
renden zu besorgen sind, und wovon sie im Voraus Nachricht erhalten, sind

sie berechtigt, den Universttätsbehörden und der Polizei die Anweisungen,
welche sie für erforderlich halten, zu geben und diese sind ihnen in Allem,
was die Universttär angeht, zu folgen verbunden. Mit den Militairbehörden

treffen sie nöthigenfalls die erforderlichen Verabredungen zur Aufrechthaltung
der Ordnung.

12) Bei Tumulten und andern öffentlichen Erzessen der Studirenden

haben sie sowohl die Universitätsbehörden, als auch die Polizei, so weit sie

einzugreifen für erforderlich halten, mit Anweisung zu versehen und nöthi-
genfalls das Militair zu requiriren.

13) Ueber Diesziplinarfälle, welche die akademische Lehrer selbst be-
treffen, müssen ste dem vorgeordneten Ministerio ungesäumt Anzeige und
Antrage machen und von ihm Instrukrion einholen.

II

Die Regierungsbevollmächtigten sind ferner, dem Beschlusse des Bun-
destages zufolge, bestimmt, den Geist in welchem die akademischen Lehrer bei

ihren ôffentlichen und Privatvorträgen verfahren, sorgfältig zu beobachten und
demselben, jedoch ohne unmittelbare Einmischung in das Wissenschaftliche und

die Lehrmethode, eine heilsame auf die künftige Bestimmungder Jugend berech-
nete Richtung zu geben. Um dieser Bestimmung nachzukommen, mussen sie sich

1) Von der Beschaffenheit der Vorträge der Oozenten und ihrem Geiste

die erforderliche Ueberzeugung verschaffen.
2) Den Dozenten die nöthigen Bemerkungen sowohl schrifrlich als münd-

lich mirtheilen;
3) Die halbjährigen Lektionskataloge und die Berzeichnisse der halbjährig

gehaltenen Vorlesungen mir ihrem Gurachten begleitet dem vorgcordneten Mini-
sterio einreichen.

) Ueber jede Zulassung eines Privatdozenten, so wie über jede Anstel-

lung und VBesrderung eines Professors, sollen sie ihr Gurachten abgeben.
5) DOieakademischenInstiruremüssen sie beaufsichtigen und dafur sorgen,

daß sie in einer der künftigenBestimmung der Studirenden zusagenden Verfassung
bleiben.

6)) Um über dies alles mit den Fakultäten Rücksprache nehmen und ihnen

die erforderlichen Mirtheilungen machen zu können, sind ste befugt nicht alleim

den Sitzungen jeder Fakultät beizuwohnen, sondern auch außerordentliche Ver-
sammlungen der Fakultäten durch deren Dekane zu veranlassen.

III.

Weiter sollen sie Allem, was zur Beförderung der Sittlichkeit, der guten

Ordnung und des außern Anstandes unter den Studirenden dienen kann, ihre

unau3gesetzte Aufmerksamkeit widmen und müssen deswegen «

Oo2 I) den
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1) den herrschenden Geist und den Ton der Studirenden fortwahrend be-

obachten und selbst Einfluß darauf zu gewinnen suchen.

2) Solche Studirende, die sich durch unanstandige Tracht und durch
ein unanstandiges oder anstoßiges Betragen nachtheilig auszeichnen, mussen
sie durch die Rektoren erinnern lassen und nothigenfalls sorgen, daß sie durch an-

gemessene Disziplinarmittel zur Aenderung ihres Betragens veranlaßt werden.

3) Auf die Entfernung derer, welche auf die Sitten und den Geist der

übrigen einen nachtheiligen Einfluß haben, müssen sie bei dem vorgeordneten
Ministerio antragen, sind aber berechtigt in dringenden Fällen die Entfernung
solcher Individuen, unter Vorbehalt der Verantwortung selbst anzuordnen.

4) An der Verleihung der Freitische und übrigen akademischen Benefizien
sollen sie den Antheil nehmen, daß alle Kollationsdekrete ihnen vorgelegt wer-
den, und sie durch Beisetzung ihres Namens ihre Zustimmung bezeugen. Sie

haben darauf zu sehen, daß nur Würdige dergleichen Wohlthaten erhalten und
genießen. Deswegen soll auch von dem vorgesetzten Ministerto keinem Studi-

renden eine Unterstützung bewilligt werden, dem nicht seine Wurdigkeit dazu von
dem Regierungsbevollmächtigten bezeugt ist.

5) Alle den Studirenden von den Rektoren und den Fakultähten zu ertheilen-

den Zeugnisse müssen sie mitzeichnen.

6) Sie sollen darauf sehen, daß völlig genaue Ab= und Zugangslisten
der Studirenden gehalten und ihnen fortlaufend vorgelegt werden. Hierbei

müssen sie darauf Acht haben, daß keine von andern Universitäten Relegirte,
auch keine von einer andern Universität kommenden und nicht mit einem von deren

Regierungsbevollmächtigten mit unterschriebenen Zeugniß versehenen Studen-
fen aufgenommen werden.

7) Sie haben regelmäßig monatlich Bericht über die Disziplinar-Ereig-
nisse, den herrschenden Geist und die Beschaffenheit der Sitten auf der Univer-

sität an das vorgesetzte Ministerium zu erstatten, erhebliche Vorfälle aber dem-

selben außerordentlich ohne Verzug anzuzeigen.

IV.

Da es den Ober-Präsidenten in den Provinzen wegen ihrerübrigen aus-
gedehnten Geschäfte und häufigen Abwesenheit nicht wohl möglich sepn würde,
den an die Regierungsbevollmächtigten zu machenden, sehr ins Ginzelne gehen-

den Forderungen vollkommen zu enesprechen, so wollen Wir die Beskimmung im

K. 10. der Verordnung wegen verbesserter Einrichlung der Provinzialbehörden
vom Zosten April 1815., wonach jeder Ober-Pr'uden Kuraror in der ihm

anvertrauten Provinz befindlichen Universt#ä seyn soll, und die bestehenden Ku-

ratorien der Universitäten überhaupl, auf so lange, als die gegemwärtige Maas-

vegel dauert, hiermit aufhehen. Es werden demnach
1) Die



1) Die Regierungsbevollmächtigten an den Univerfftäten, welche Kura-
foren haben, so lange an die Stelle der letztern treten, und auf dieselben gehen

daher auch alle den Kurakorenin den ihnen bereits ertheilten Instruktionen gege-

benen Obliegenheiren und Befugnisse in den ubrigen Universitatsangelegenhei-
ten über.

2) Dieselben Obliegenheiten und Befugnisse werden hiermit auch dem Re-
gierungsb ichtigten bei der Universität Halle zugesprochen, welchen
das Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten hier-
nach noch mit weiterer Instruktion versehen wird.

3) Gedachtem Ministerio bleibt es vorbehalten, da von ihm unmit-

telbar die Kuratorialgeschäfte der hiesigen Universitct wahrgenommen werden,
diese auf den Regierungs-Bevollmächtigten so weit zu übertragen, daß er

gehörig zum Wohl der Universität einwirken und seine Bestimmung ganz
erfüllen könnc.

4) Die Universitäkt in Greifswald bleibt bis zu ihrer beendigten neuen

Organisation in ihrem bisherigen Verhältniß zu ihrem Kanzler, welcher jedoch
die den Regierungs-Bevollmächtigten gegebene Bestimmung nach der ihm
von Unserm Ministerio für den öffentlichen Unterricht zugehenden Instruktion

im Allgemeinen wahrzunehmen hat.

Den Oberpräsidenten bleibt übrigens die Verpflichtung, so viel als nur

immer möglich, zum Besten der Universitäten und zur Erreichung des Zweckes.

bei der Anstellung der Regierungs-Kommissarien mitzuwirken. Wir erwarten,

daß sie allen Einfluß ihrer Stellung dazu aufbieten und die Regierungs-
Kommissarien mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln kräftigst unter-

Kützen werden.

V.

Die Regierungs-Bevollmächtigten stehen im Allgemeinen in denselben
Berhältnissen wie die Kuratoren der Universitäten. Sie sind demnach

1) in Beziehung auf dieselben als die Stellvertreter des ihnen vorge-

setzten Ministeril zu betrachten, und es muß ihnen deswegen von den akade-

mischen Behörden und Personen willig Folge geleistet, auch müssen ihnen alle
Berichte gedachter Behörden, imgleichen die Berichte der Direktoren und

Vorsteher der akademischen Institute, Sammlungen und Apparate vorgelegt
werden, wobei es ihnen frei steht, selbige unter bloßer Beischrift ihres Na-

mens weiter zu befördern, oder auch mittelst besonderer Berichte zu überreichen.

2) Sie sind dem Ministerio der geistlichen, Unterrichts= und Medizi-
nal-Angelegenheiten ummittelbar untergeordnet, erstatten an dieses allein alle

ihre Berichte, indem demselben überlassen bleibt, in vorkommenden Fdllen

mit andern dabei interessisten Ministerien zu verhandeln. 64.
en



Eben so erhalten sie auch nur von dem erstgedachten Ministerio alle

Aufträge und Resolutionen, und werden hiermit angewiesen, den Verfügungen
dieser Behorde in allen Stücken pünktlich und ohne Aufschub nachzukommen

3) Sie sollen in Stand gesetzt werden, das für ihre Geschäfte nöthige

Dienstpersonal zu halten, doch sollen ihnen auch erforderlichen Falls alle Sub-
alternen der Universitäten zu Gebote stehen.

Nach diesen Festsetzungen haben sowohl die Regierungsbevollmächtigeen
selbst, die Universitäten und ihre Behörden, als auch die in vorkommenden

Fällen mitzmwirken angewiesenen polizeilichen, richterlichen und militairischen
Behörden, sich streng zu achten. Letztere sind hierzu von den ihnen vorge-

setzten Ministerien anzuhalten, das Ministerium der geistlichen, Unterrichts-

und Medizinal- Angelegenheiten aber hat im Allgemeinen, wie in Hinsicht auf
die Regierungsbe chtigten und die Universtäten insonderheit darüber zu
halten, daß obige Vorschriften genau befolg. werden.

Gegeben Berlin, den 18ten November 1810.

(I. 8.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg.

(No. 5006.) Reglement für die künftige Verwaltung der akademischen Disziplin und Pelizeie

Gewalt bei den Universitäten. Vom 18ten November 1819.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen 2c. 7.

baben Uns überzeugt, daß die bisber auf Unsern Universitäten Rücksichts

der Verwaltung der akademischen Disziplin und Polizei = Gewalt bestande-

nen Einrichtungen nicht überall den gehofften Erfolg gehabt haben. Die
Rekloren und Senatoren Unserer Universiiten, in deren Händen sich bisher

die akademische Disziplin und Polizei-Gewalt konzentrirte, standen nicht in
der nolhwendigen Verbindung mit den Orts- Polizeitehorden und die jährlichen

Veränderungen in dem mit jenen akademischen Würden bekleideten Personale

verhinderten eine gleichförmige Ausubung der den Universiläten verliehenen

Disziplinar-Gewalt. Wir haben daher beschlossen, bei jeder Unserer Uni-
versitd=



versitaten statt des bisherigen Syndikus einen eignen Universitatsrichter anzu-
stellen, und diesem hauptsachlich die Verwaltung der akademischen Disziplin
und Polizei-Gewalt zu übertragen. Dem gemäß verordnen Wir, indem
Wir alle dem gegenwärtigen Reglement widersprechende Bestimmungen Unsers
Reglements vom 28sten Oezember 1810., wegen Einrichtung der akademi-
schen Gerichtsbarkeit bei den Universitäten, und der Unsern Universitäten bis-

her ertheilten Statuten hierdurch ausdrücklich abändern und aufheben, hiermit

Folgendes:
H. I. Die durch das Edikt vom 2gsten Dczember 1810. den Univer-

sitdten anvertraute akademischeDisziplinundPolizei-Gewalt wird, nach Ver-
schiedenheit der Fällc, von dem Rektor oder dem Universitätsrichter oder dem

akademischen Senat ausgeübt.

§. 2. Dem Rektor allein gebührt die Ansübung der Disziplin, so
weit sie sich über die Sitten und den Fleiß der Studirenden erstreckt, und här-

tere Maasregeln als Ermahnungen und Verweise nicht erfordert. Schrift-
liche Verhandlungen finden in diesen Fallen nicht Statt, doch ist der Rektor
verpflichtet, in einer kurzen Registratur die von ihm gewählte Maasregel, die
Veranlassung zu derselben, so wie den Vornamen, Namen, das Vaterland

des dadurch Betroffenen und die Faknlrät, zu welcher derselbe gehört, aufzu-
zeichnen, und diese Registratur dem Universttalocrichter und dem Dekan der

Fakultät, zu welcher der Betroffene gehört, nachrichtlich vorlegen zu lassen.

&amp;. 3. Wenn wegen Unfsleißes oder unsittlichen Betragens, ungeachtet
solches in einer Verletzung der allgemeinen Landesgesetze und Verordnungen

noch nicht bestehr, dennoch härtere als die F.2,bemerktenStrafen nothwendig
werden, z. B. Beraubung der unter der Verwalkung des akademischen Senats

stehenden Benesizien, Freitische und Stipendien, oder Verweisung von der
Universitt, so tritt das unter §. 10. sdd. bemerkte Verfahren ein.

§. J. Streitigkeiten unter den Studirenden selbst, so lange sie nicht
in Thätlichkeiten ubergegangen, werden zunachst von dem Rektor allcin erör-

tert; insofern ihm aber deren gütliche Beilegung nicht gelingen, oder, seiner
Ansicht nach, einer der Theilnehmer eine härtere Strafe als einen bloßen

Verweis verwirkt haben follte, ist er verbunden, die weitere Verhandlung

dem Universt#tätsrichter zu überlassen.

§S#. ö. Die Ernennung des Universitatsrichters geschieht von Unserm

Ministerio der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten mir
Zustimmung Unsers Justiz-Ministerii und Unsers Ministerii zur Revision der
Gesetzgebung u. s. w. für die Universität Benn. Der Universiätsrichter soll

in der Regel dieselbeQualifikation zur Verwaltung des Richteramtes haben,

welche Wir von den Mitgliedern Unserer Ober-Landesgerichte, nach näherer

Amreisung der allgemeinen Gerichtsordnung, erfordern. Er darf weder aka-
demischer
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demischer Lehrer noch Privatdozent seyn, hat aber den Rang der ordentlichen
Mofessoren. Er ist Mitglied des akademischen Senats und nimmt in dem-

selben, sd wie bei feierlichen Aufzügen, die Stelle zur Linken des jedesma-

ligen Rektors ein. Er ist befugt in Sachen seines Amtes dem Sekretair und
den Unterbeamten der Universität Aufträg: und Amveisungen zu ertheilen, und

steht seinerseits zunächst unter dem Regierungs-Bevollmächtigten bei der Uni-
versität, welcher in allen Sachen, worin es auf Kenntniß der Gesetze und

der Landesverfassung ankommt, ihm Gutachten abzufordern und Aufträge
zu geben berechtigt ist.

G. 0. Der Universitatsrichter ist zugleich Rechtskonsirlent der Univer-
sität, und als solcher dafür verantwortlich, daß die Beschlüsse und Verhand-

lungen des akademischen Senats, nach Inhalt und Form, den bestehenden
Gesetzen und der Verfassung vollkommen gemäß sind. Er hat daher in allen
hieher einschlagenden Gegenständen ein Votum decisivum gleich den andern

Senatsmitgliedern. Es steht ihm auch frei, wenn er glaubt, daß der Be-

schluß der Pluralität des Senats sich nicht vertreten lasse, die obwaltende
Differenz zur Entscheidung des Regierungs-Bevollmächtigten zu bringen.

In solchen Fällen findet nur eine mündliche Deliberation Statt, bei

welcher die Pluralität des Senats durch zwei von ihm erwählte Deputirte
vertreten wird. Der Richter hält dem Regierungs-Bevollmächtigten dann

Vortrag, der durch die Oeputirten nöthigenfalls ergänzt wird, und nur der

Beschluß des Regierungs-Bevollmächtigten wird, von ihm vollzogen, nieder-

geschrieben.

In den Rechtsangelegenheiten der Universität diese vor Gericht zu

vertreten ist der Richrer nicht verbunden, er ist vielmehr befugt, gemein-
schaftlich mit dem Rektor der Universität einen Bevollmächtigten zu bestellen,
über dessen Answahl er sich mit dem Senate vereinigen, und den er, nach

vorgängiger Rücksprache mit demselben, mit der nöthigen Information ver-

sehen, und Hinsichts des Betriebes des Prozesses fortgesetzt kontrolliren muß.

§. 7. Wo der Universitätsrichter zugleich die Jurisdiktion auf den aka-

demischen Gütern verwaltet, liegen ihm in dieser Hinsicht die durch die allge-
meine Gerichtsordnung denJustitiarien vorgeschriebenen Pllichten ob.

§# 8. Bei Verwaltung der eigentlichen akademischen Disziplin und

Polizeigewalt verfährt der Universikärsrichter völlig selbststandig

a) bei allen Civilklagen gegen Studirende, deren Gegenstand lediglich pe-
kuniair ist,

b) bei allen leichteren Vergehen, deren Strafe nur in Verweis oder in

Kargzerstrafe bis zu vier Tagen besteht.
Es
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Es werden daher alle Eioilklagen, so wie alle Anzeigen gegen Stu-
SDirende wegen Verletzung der Polizeiverordnungen und Strafgesetze bei der
Universitatsrichter angebracht, an den auch der Rektor dieselben sofort abzu-
geben verbunden ist, falls sie zufällig in seine Hände gekommen seyn sollten.
Der Universitatsrichter ist verbunden, zunächst zu prüfen, ob der Gegenstand
der Anzeige an die akademischen oder ordentlichen Gerichte gehört, und letzteren

Falls verbunden, die Anzeige sofort dorthin abzugeben. Er behält jedoch ent-
weder Abschrift derselben zurück, oder wenn die Sache hierzu zu weitläuftig seyn
sollte, registrirt er aus den durch seine Hände gehenden Verhandlungen deren
wesentlichen Inhalt, damit auf den Grund derselben in der nächsten Senats-

sitzung oder bei besonders wichtigen Fällen in einer von dem Rektor zu veran-

staltenden außerordentlichen Versammlung geprüft werden könne, ob es etwa
besonderer Disziplinarmaasregeln bedürfe. Gehört die Sache aber vor das
akademische Gericht, so ist der Universitätsrichter in den oben ad a. und b.

angegebenen Fällen befugt, sie selbstständig zu untersuchen und zu entscheiden.

Es sfleht ihm aber frei, den Rektor, Dekan der betreffenden Fakultät,
oder jedes andere Mitglied der Universität, dessen Amwesenheit bei der Unter-
suchung er aus besondern Umständen etwa für nützlich hält, um Beiwohnung
der Terminc zu ersuchen, und diesen Requisttionen muß von den Regquirirten

unweigerlich Folge geleistet werden.

Dagegen steht es auf der andern Seite jedem Mütgliede des Senaks frei,
in den Terminen gegenwärtig zu seyn, und dem Universitätsrichter seine Bemer-

kungen, jedoch ohne alle weitere Einmischung, mitzutheilen.

0. Ist der Universitätsrichter der Meinung, daß nach Lage der be-
endigten Ausmittelungen ein bloßer Verweis hinreiche, so giebt er die Verhand-
lungen an den Rektor zurück, dem, wenn er der Ausicht des Nichters beitritt,

die Ertheilung des Bemveises überlassen bleibt. Weicht die Ansicht des Rek-

tors von derdes Richters ab, und findet keine Vercinigung zwischen beiden nach

gegenseitiger Berathung Statt, so trägt der Rektor die Sache dem versammel-
ten Senate bei der nächsten Sitzung vor, und der Beschluß der Muralität des

Senats entscheidet in diesem Falle unbedingt.

§. lo. Bei allen größeren Vergehen, wo die vermuthliche Strafe

viertägige Inkarzeration ubersteigt, wird die Untersuchung zwar vondemllni-
versitätsrichter gleichfalls selbsiständig nach §. 8. geleitet, er ist jedoch verbun-
den, zu den Terminsverhandlungen den Rektor zuzuziehen, der sich in Ver-

hinderungsfallen den Rektor des nächstvorigen Jahres vder, wenn auch dieser
verhindert wird, den Dekan, oder, wenn auch dieser verbindert wird, einen

Professor ordinarius der Fakultät, zu welcher der Angeschuldigte gehört, zu

substituiren berechtigt Ul.
Jahrgang 1117. Pp KS. 11.
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g. 11. Als großere Bergehen, jedoch mit den Beschrankungen, welche
das Edift vom 28sten Dezember 1 810. §J. 0. enthalt, sollen ohne Ausnahme
betrachtet werden:

Duelle unter Studenten bei denen keine erhebliche Verwundung oder

Verstümmelung vorgefallen,
Realinjurien,
Stöhrung der Ruhe an öffentlichen Orten,

Beleidigungen einer Obrigkeit,
Beleidigung eines Lehrers, Rücksichts ihrer nur disziplinellen Folgen.
Aufwiegelei,
Rottenstiftung unter Sendenten,

Verrufserklärung oder Ausführung einer Verrufserklärung,
Theilnahme an geheimen oder nicht authorisirten Verbindungen.

K. 12. Auch die Enrscheidung erfolgi in den S#. 10. und II.bestimm-
ten Fällen, sobald sie nicht auf Ausschließung von der Universität ausfällt, selbst-

ständig durch den Universitätsrichter, jedoch nach vorgängigem Vortrage im
Senate. Sämmtlichen Mitgliedern des Senats steht bei diesem Vorkrage eine

berathende Stinme zu. Ist aber die Hälfte der Mitglieder des Senats der

Meinung, daß die Entscheidung des Richrers zu hart oder zu gelinde sey, und

betrifft die Verschiedenheit in den Ansichten eine achttägige Inkarzeration oder
eine noch härtere Strafe, so muß, wenn der Richter sich von den Gründen der

übrigen Senatsmitglieder nicht Uberzeugen läßt, der Regierungsbevollmäch-
tigte über die Differenz entscheiden. Dieser Rekurs auf den Regierungsbevoll-
mäch:igten sindel, sobald der Rektor sich unter den Dissentirenden befindet,

schon dann statt, wenn ein Driktheil sämmrlicher Stimmen des Senats sich ge-

gen den Universttätrichter erklärt.

§&amp;#. 3. Sobald von dem Richter oder einem andern Senatsmitglied
auf Ausschließung von der Universität, sey es nun durch Exclusion, Consihum

abeundi oder Relegation, angetragen wird, haben sämmtliche Senarsmit-
slieder eine völlig entscheidende Stimme, und die einfache Pluralität der Stim-

men giebt den Ausschlag; dem Richter stehr jedoch frei, wenn er dem Beschlusse

sich nicht fügen zu können glaubt, auf die Entscheidung des Regierungsbevoll-
mächtigten, wie im Falle ad 12., zu provoziren.

K. 14. Alle Entscheidungen, über welche Vorkrag im Senate gehalten

worden, werden in dessen Namen abgefaßt und von dem Rektor und Richter

unterschrichen.

Alle sanstine Ausfertigungen, und in den ad a. und b. des §. g. bezeich-

neken Sochen, auch die Erkenninisse werden von dem Universitätsrichter allein

umterschrieden.

S. 15.



K. 15. Alle Ausferkigungen, an denen der Universitätsrichter Theil
nimmt, werden von dem Sekretarius kontrasignirt; das Protokoll in den Ter-

minsverhandlungen führt der- Kanzellist und Registrator der UniversitkäM.
§. 10. Derim F. 13. des. Reglements vom agsten Dezember 1810. ge-

gen Entscheidung des Senats in Oisziplinarsachen nachgelassene Rekurs muß,
wenn auf Relegation erkannt ist, binnen vier Tagen, und.gegen andere Diszi-

Plinarstrafen binnen 48 Stunden, bei Vermeidung der Präklusion, ergriffen
werden. Im letzteren Falle kann das Ministerium der geistlichen, Unterrichts-

und Medizinalangelegenheiten der Strafe eine Verscharfung hinzufugen, wenn
der Rekurs zur Ungebühr ergriffen ist. In Ansehung der durch das gedachte
Gesetz nachgelassenen Appellationenin Civilsachen bleibt es bei den festgestellten

Fristen.

§. 17. Der Rekkor sowohl als der Universitätsrichter sind verpflichtet,
in jeder Senats-Sitzung von allen Sachen Nachricht zu geben, welche von ih-

nen 4 S. 2. 4. 8. J. seit der vorhergehenden Senats-Sitzungentschiedenwor-den sind

§S 1.Die Sorge für die Vollstreckung der Strafen liegt dem Richter
ob, der insofern von Inkarzeration die Rede ist das Gutachten des Dekans der

Fakulkät des zu Beflrafenden darüber hören muß, wie die Strafe ohne zu gro-

Phen Nachtheil fär das Studium des zu Bestrafenden zu vollstrecken sey. Dem

Richter gebührt daher auch die Aufsicht über die zweckmäßige Einrichkung des
Karzers und über. Befolgung der Karzerordnung.

§. 10. Hält der Richter im Laufe der Untersuchung die Merhaftung
eines Studirenden für nothwendig ü5 so muß er darüher, wenn nicht Gefahr auf
dem Verzuge haftet, mit dem Rektor und Dekan zuvörderst Rücksprache nehmen,

weichen beide von seiner Ansicht ab, so entscheidet nach K. o. der Regierungs-
bevollmächtigte, auf welchen ihrerseits Rektor undDekan provoziren können,

wenn der Richter die von ihnen behauptete Nothwendigkeit der Verhaftung nicht
anerkennen will.

§. 20. In allen Angelegenheiten, wo auger dempekuniairen Interesse
noch ein disziplinellec eintritr, ist nach K. 10. die Art des Verkahrens davon
abhängig, eb Rucksichts des letztern eine härtere als viertägige Karzerstrafe
zu erwarten ist; die Entscheidung über das pekuniaire Interesse gebührt auf
jedem Fall dem Nichter allein.

#. 21. Dem Universitätsrichter steht die Benutzung der untern Polizei-
beamten des Orts für die von ihm zu führenden Untersuchungen, unter Rück-

sprache mit den Ort-Chefs derselben, frei. Zu Mittheilungen zwischen diesem und
dem llirersn ichter bedarf es keiner förmlichen Schreiben, die Verhandlun-

gen



gen werden vielmehr gegenseitig in originali brevi manu mitgetheilt, und
mit den Originalvermerken, welche erbeten worden, zuruckgegeben.

#. 22. Der Richter soll überhanpt das Organ seyn, durch welches der
Rektor und Senat mit den Ortspolizeibehörden in Verbindung tritt, es muß

daher in allen Angelegenheiten, bei welchen ein polizeiliches Interesse Statt
findet, insbesondere also über die Anträge der Studirenden auf Zulassung
öffentlicher Aufzüge, der Veranstaltung von Bällen und Konzerten, zwischen
dem Rektor und Richter und, wenn diese sich über die Zulassung vereinigt haben,

zwischen dem Richter und dem Chef der Ortspolizeibehorde berathen werden.
Der Regierungsbevollmächtigte entscheidet, wenn bei den Berathungen keine

Vereinigung Statt findet.

&amp;#. 23. Der Richter muß wöchentlich dem Regierungsbevollmächtigte
eine Uebersicht der eingegangenen und der beendigten Klagen und Anzeigen
einreichen, in welche auch die nach K. 2. von dem Rektor aufgenommenen

Registraturen aufzunehmen sind. DOas Schema hierzu wird ihm der Regie-
rungsbevollmächtigte mittheilen. Es ist damit eine Anzeige von der geschehenen
Vollstreckung der Urtheile zu verbinden. Bei Vorfällen unter Studirenden

die am Orte ein besonderes Aufsehen erregt haben, muß die Anzeige an den Re-

gierungsbevollmachtigten sogleich erfolgen, mit bestimmter Bezeichnung des be-
reits Feststehenden und des zur Zeit noch unverburgt bekannt Gewordenen.

§. 24. Der Universttätsrichter ist befugt und verpflichtet, gesetzlich

zulässige Schuldkontrakte der Studirenden aufzunehmen, auch die, studirenden
Ausländern in ihren Privatangelegenheiten etwa nöthigen gerichtlichen Beglau-
bigungen zu ertheilen, und sollen diese Verhandlungen, für welche er aber
in keinem Falle eine Tare erheben darf, gerichtlichen Glauben haben.

Nach dieser Verordnung, welche zu Jedermanns WMissenschaft durch
Unsere Gesetzsammlung öffentlich bekanm gemacht werden soll, haben alle,
die es angeht, besonders alle Universttäten und Staatsbehörden sich zu

achten.

Gegeben Berlin, den 18ten Rovember 18190.

C(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg.
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